
NEUE SPIELREGELN FÜR DEN ARBEITSRECHTLICHEN
AUFHEBUNGSVERTRAG

Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Großen Koalition und der Beschluss
der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger vom 05./06.07.2005 haben die
steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Folgen für arbeitsrechtliche
Auflösungsverträge verändert.

In der Vergangenheit waren Abfindungen wegen einer vom Arbeitgeber
veranlassten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflösung des Arbeitsverhältnisses
in bestimmten Grenzen steuerfrei, § 3 Nr. 9 EStG. Der Umfang der Steuerbefreiung
war abhängig von der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses sowie vom
Lebensalter des Arbeitnehmers. Dieses Steuergeschenk hat die Große Koalition
jetzt mit Wirkung ab 01.01.2006 aufgehoben. Künftig unterliegt die vom
Arbeitgeber gewährte Entlassungsentschädigung vom ersten Cent an der
Einkommensteuerpflicht. Nach der Übergangsvorschrift des § 52 IV a EStG bleibt
allerdings das alte steuergünstige Recht anwendbar, wenn die Abfindung wegen
einer bis zum 31.12.2005 anhängig gewordenen Klage verabredet wird. Letzteres
gilt insbesondere für Kündigungsschutzverfahren, die noch im vergangenen
Kalenderjahr eingeleitet worden sind.

Weitere Änderungen ergeben sich aus dem Beschluss der Spitzenverbände der
Sozialversicherungsträger vom 05./06.07.2005. Es geht um den
Versicherungsschutz von Arbeitnehmern, die mit den Arbeitgebern in
Aufhebungsverträgen eine Freistellung von der Arbeitsleistung unter Fortzahlung
der Bezüge bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses verabreden. Bislang war
es so, dass die Vereinbarung einer unwiderruflichen Freistellung an der
Sozialversicherungspflicht und am Sozialversicherungsschutz des Arbeitnehmers
nichts änderten. Der Arbeitgeber war also verpflichtet, auch während der Dauer
der Freistellung die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
abzuführen.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen, des Verbandes Deutscher
Rentenversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit haben nunmehr
beschlossen, dass das versicherungsrechtliche Beschäftigungsverhältnis bei einer
einvernehmlichen, unwiderruflichen Freistellung von der Arbeitsleistung mit dem
letzten tatsächlichen Arbeitstag endet. Dabei soll es unerheblich sein, ob das
Arbeitsverhältnis als solches weiterbesteht und an den Arbeitnehmer der
geschuldete Arbeitslohn fortgezahlt wird.
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Der Beschluss vom 05./06.07.2005 hat erhebliche Auswirkungen. Künftig werden
sich Arbeitnehmer, die mit ihrem Arbeitgeber eine unwiderrufliche Freistellung
verabreden, vom Beginn des Freistellungszeitraums an gemäß § 9 SGB V freiwillig
versichern müssen, wollen sie nicht nach Ablauf eines Monats auf den
Krankenversicherungsschutz verzichten. Da dies mit erheblichen
Mehraufwendungen verbunden ist, wird der Beschluss der Spitzenverbände –
ebenso wie die verschärfte Versteuerung der Abfindung — dazu führen, dass
arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge für die Arbeitgeber teurer werden.
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